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K. 2. Wird die im K. z. der Ordnung vom Jahr l78s enchaltene Vorschrift an denen Orte«
wo neben dem Justitzbeamten der Rentereybeamte wohnet, dahin abgeändert, daß der Depcj".
tentaste», wo es nicht berefrö ist, in deS letztern Wohnung verwahrlich hingesetzt, und der I«?
sstzbeamte bey Strafe der ohnnachsichtlichcn Remotion ab Officio einseifte Fein Depositum ittffe
annehmen, ftndern überall damit nach der Ordnung vorgeschritten, und von beyden Depositar*
die Einsendung zur General «Kasse gewürkt werden soll.

§ 3- Hüt jeder Deponent sich vorzusehen, daß er von beyden Depositar über die gcrichtllc:
hinterlegte Gelder eine Qmtung erhalte, oder widrigenfalls, und wenn er nichr sur eine fori?
rechtsbeständige Art die an beyde geschehene Zahlung zeigen kan', zu gewärtigen, daß der Fifa
für die unterschlagene Gelder nicht haften, sondern bey einer Insolvenz des einen Depositar« fca
Depositum , a s nicht geschehen, angesehen werde.

§. 4. Ist bereits im § lz. der Verordnung vom Jahr 1782 versehen, baß diejeniZen, m
che Gelder ex deposito zu fordern haben, sobald ihnen solche ohne hinlänglichen Grund voren!
halten werden, davon sofort bey der Regierung oder dem Oflkio Fiter ungesäumte Anzeige thu, ,,
oder widrigenfalls, wenn sich hernach findet, daß die Gelder von den Deposit-ariis vergrifft

sind, der Herrschaftliche Fitcus dafür einzustehen nicht schuldig seyn, sondern sie zu Wayrun,
ihres Regresses lediglich an die Depositarios verwiesen werden sollen, welches zu jedermann
Warnung hierdurch wiederholt wird.

§. 5. Soll cs mit denen in Commissionssachen deponirten Geldern sowohl in Ansehung Li ^
doppelten Beschlusses, als auch sonst in allen andern Stücken eben so, wie mit den andern D, 4 &gt;
poiltis, gehalten werden. 'v ; . / •

Wornach also jedermann, den eö angehet, sich unterthänigst zu achten hat. Urkundli«
Unsrer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beygedruckren Fürstlichen Leeret- Jnsiegels. Wtj '
fenstein den Aten November ipLy.

(L. &amp;•) Wilhéljn L, Vt, Fleckenbühl, gt. Bürgel*

Ediktalvorladungen.
j) ^V^achdem der Hvfpitalit Johann Christian Metz, weyl. Bürgermeister in Waldkappel, &lt;ö$)

»7sten des vorigen Monats December, mit Hinterlassung eines gel ingen Vermögens, 5
 '* VJ einigen Kleidungsstücken und Mobilien, ad intestato verstorben: so wird solches hiermit to

kannt gemacht, damit dessn etwaige Anverwandten, welche sich als seine rechtmäßigen K
den legltimiren können, und diese Sachen nebst den sich vorfindenden Litteralien, gegen E«
fttz ng der Lerchen - und anderer Kosten, wie auch Erlegung der gewöhnlichen 2 Kammergvl
den an das Hospital, in Empfang nehmen wollen; daun auch diejenigen, welche sooft grd)
gründete Ansprüche an dieser Verlässenschaft zu haben vermeynen, sich binnen vier Woch» '
hey den Hospitalsvorstehern aihier angeben, widrigenfalls nach Ablauf dieser Frist, die hi« 1
terbliebenen Sachen für Rechnung des Hospitals verkauft, und auf keinerley Ansprüche wri &lt;
ter Rücksicht genommen werden wird. Hofgeismar den yten Jan. 1790. j

Namens der Herrn Vorsteher des Hospitals. Carl ph. Schrecket, Hofp. Prov.
H) Nachbettahmts, gegen die gnädigste erlassene Landes - Ordnungen im abgewichenen Iah« ,

ausgetretene Unterthanen, als: &lt;

Aus dem Lasselischen Amt Ahnar Jost Conrad Pfersch, von Hohenkirchen; Johann Georji 7)
Goßmann, auch daher; Jacob Reinemann, von Harleshausen; Jacob Hillebrand, von Münch ,
Hof, und George Carle, von Dörnberg: 1

«erben, in Gefolge gnädigster Landesordnung vom yten Febr.1787, von Gerichtswegen d«&gt; &lt;
maßen cttiret , daß sie sich binnen der darin gesetzten Frist wiederum einstellen, oder zu g» ,
wärtkgen haben, daß ihr Vermögen, wenn das zurückgelegte a6te Jahr ihres Alters beschN j
mget darget-an wotden, den nächsten MrwMttn verabfolget werden wird»
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